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In den vergangenen
Wochen kam es
immer wieder zu
Mieterhöhungen 
einzelner Wohnungs-
baugesellschaften,
die nicht den Bedin-
gungen des Woh-
nungsfürsorgevertra-
ges entsprechen. 
So sollte in Nieder-
sachsen die Miete
um 12,7 Prozent
angehoben werden,
die auch durch Pro-
test der Verkehrs-
gewerkschaft GDBA
verhindert werden
konnte, weil eine
rückwirkende 
Mieterhöhung nicht
zulässig ist.

I m Wohnungsfürsorgever-
trag ist eine mögliche jährli-
che Mieterhöhung auf einen
Betrag der sich aus jeweils
3 Prozent plus Preissteige-

rungsindex der letzten 12
Monate ergibt, beschränkt. Im
folgenden Beispiel wird das Ver-
fahren deutlich: 3 Prozent
Grundbetrag plus Gesamtindex
der letzten 12 Monate (gerech-
net etwa  für Juni 2001) 2,4 Pro-
zent ergibt eine höchstmögliche
Mieterhöhung von 5,4 Prozent.
Damit ist der sich jeweils monat-
lich ändernde Gesamtindex
eine sehr wichtige Größe für den
Höchstbetrag einer statthaften
Mieterhöhung.
Bei der Umsetzung der oben
beschriebenen Regelungen des
Wohnungsfürsorgevertrages ist
es allerdings zu unterschiedli-
chen Auslegungen des rechneri-
schen Verfahrens zur Bestim-
mung des Preissteigerungsinde-
xes gekommen. Die Verkehrsge-
werkschaft GDBA hat deshalb
mit dem für die Überwachung
der Mieterhöhungen zuständi-
gen Bundeseisenbahnvermö-
gen (BEV) Gespräche zur
Klärung eines einheitlichen Ver-

BVG und S-Bahn
zusammenführen
Der Vorstand der Deutschen
Bahn und das Land Berlin
haben sich in einer gemein-
samen Erklärung darauf ver-
ständigt, die Berliner S-Bahn
GmbH und die Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG) zu ver-
einigen. Ein aus Vertretern
beider Unternehmen und des
Berliner Senates gebildetes
Projektteam soll bis Ende des
Jahres 2001 die erforderli-
chen Umsetzungsschritte
erarbeiten.
Im Ergebnis soll der gesamte
öffentliche Personennahver-
kehr in Berlin durch eine
Gesellschaft erbracht wer-
den. Die Verkehrsgewerk-
schaft GDBA hat den Betei-
ligten die Unterstützung bei
der Neuordnung des Berliner
Nahverkehrs zugesagt. 

Nicht auf dem Rücken der
Kolleginnen und Kollegen
Die GDBA lehnt allerdings
eine Fusion von BVG und S-
Bahn zu einem Gemein-
schaftsunternehmen ab, weil
sich daraus aus unserer Sicht
für die Beschäftigten beider
Unternehmen gravierende
Nachteile ergeben würden.
Befürwortet wird stattdessen
die Gründung einer Holding,
die die Eigenständigkeit der
einzelnen Verkehrsgesell-
schaften wahrt und bereits
vor etwa zwei Jahren intensiv
zwischen den Partnern disku-
tiert wurde.
Eine Sanierung der BVG auf
dem Rücken der Arbeitneh-
mer darf nicht stattfinden.
Parallel zum gesamten Pro-
zess muss das Land Berlin als
Eigentümer die BVG ent-
schulden. Die Kolleginnen
und Kollegen der Berliner S-
Bahn und der BVG haben ein
Anrecht in den Entschei-
dungsprozess einbezogen zu
werden. Auf einer Betriebs-
versammlung der S-Bahn
Berlin Ende September wer-
den der Regierende Bürger-
meister und die Vertreter aller
Fraktionen der Landesregie-
rung ihre Positionen zur Ent-
wicklung des Personennah-
verkehrs in Berlin darstellen.

fahrens aufgenommen. Nur
durch eine solche einheitliche
und unstrittige Berechnung wer-
den Ungleichbehandlungen
vermieden und es kommt nicht
zu Streitigkeiten.
Durch das BEV wurde in dieser
Sache auch das für die Bereit-
stellung der Daten zuständige
Statistische Bundesamt einge-
schaltet. Ein verbindliches
Ergebnis liegt allerdings noch
nicht vor. Die Verkehrsgewerk-
schaft GDBA empfiehlt deshalb,
bis zur Vereinbarung verbind-
licher Regelungen allen betrof-
fenen Mietern bei Zweifeln, die
jeweilige Mieterhöhung vom
BEV überprüfen zu lassen.
Wenn es dabei zu keiner Eini-
gung kommt, kann der Mieter
die Unterschrift des zu ändern-
den Mietvertrages verweigern. 
Für den Fall einer danach mög-
lichen Klage durch den Vermie-
ter können Mitglieder der Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA auch
die im Beitrag enthaltene Fami-
lien-Rechtschutzversicherung
in Anspruch nehmen. Dabei
sind die gültigen Bedingungen
zu beachten.

Mieterhöhungen
überprüfen

DB Vermittlung und
DB Zeitarbeit
gegründet
DB Vermittlung GmbH und DB
Zeitarbeit GmbH wurden zum
1. August 2001 gegründet. Die
bisher für die Umsetzung des
konzernweiten Arbeitsmarktes
zuständige DB Arbeit GmbH
wird auf der Grundlage eines
Beschlusses des Vorstandes der
DB AG liquidiert. Die bis zum
31. Juli 2001 in der DB Arbeit
GmbH beschäftigten kündi-
gungsgeschützten Arbeitneh-
mer wurden in die DB Vermitt-
lung GmbH übergeleitet. Die
Beamten wurden der DB Ver-
mittlung zugewiesen.
Den etwa 12 000 Kolleginnen
und Kollegen, die bis zum 
31. Juli 2001 die Bedingungen

für den tariflichen Kündigungs-
schutz noch nicht erfüllt haben,
wurde ein Arbeitsplatz in der
Transfergesellschaft Mypega-
sus angeboten. 
Die Mypegasus Transfer GmbH
wird zukünftig als Arbeitgeber
für die Arbeitnehmer fungie-
ren, denen eine Förderung auf
der Grundlage der Bestimmun-
gen des KonzernRatioTV ange-
boten wird. Mypegasus wird
dabei immer dann, wenn
innerhalb der Förderung Qua-
lifizierungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen durchge-
führt werden, sehr eng mit dem
Berufsbildungswerk des DGB
(bfw) zusammenarbeiten. Nur,
wenn das bfw, als deutsch-
landweit agierender Bildungs-
träger, selbst nicht in der Lage
ist, die spezielle Bildungsmaß-
nahme durchzuführen, wird

Mypegasus andere Bildungs-
träger beauftragen.
Für die Verkehrsgewerkschaft
GDBA war Qualifizierung und
Umschulung in der Förderung
ein wesentlicher Bestandteil
der getroffenen Vereinbarun-
gen, weil es für Eisenbahner –
mit einer sehr hochwertigen
aber sehr spezialisierten Aus-
bildung – sehr schwierig sein
wird, ohne solche Maßnahmen
auf dem Arbeitmarkt vermittelt
werden zu können.
Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA wird die Einhaltung der
Vereinbarungen besonders in
diesem Bereich sehr genau
überwachen. Alle Betroffenen
sollten sich während der För-
derung aktiv an allen Maßnah-
men beteiligen um eine zeitna-
he Vermittlung zu erreichen.


